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sich von dcr Spitze aus 2 Punkte mit gleichförmigen Geschwindigkeiten.
Der eine, welcher 22 Sekunden später abgeht als der andere, legt in
jeder Sekunde 7 Fuß, der andere in jeder Sekunde 8 Fuß zurück.

Nach wie vielen Sekunden werden beide Körper 275 Fuß von einan-
der entfernt sein?

Mittheilungen.
Bern. (Korresp.) Schon früher und letzthin wieder versam-

melte sich die L e h r m i t t e l k o m m i s s i o n für Primärschulen,
um die Redakttonsvorlagen zu dem Lesebuch für die erste Schulstufe,
zweites und drittes Schuljahr, zu berathen, welches für den Au-
schaunugs- und Sprachunterricht nach den Andeutungen des Unter-
richtsplanes eine solide Grundlage legen soll. Es sind die nöthigen
Einleitungen getroffen, daß das Büchlein noch bis zum Beginn der

Winterschule fertig werden kann, wenn von keiner Seite her uner-
warteter Weise etwa neue Hindernisse eintreten. Man macht sich in
der Regel kaum eine richtige Porstellung von den Schwierigkeiten
aller Art, die sich bei dergleichen Arbeiten, bis dieselben alle Instanzen
durchlaufen haben, zeigen, so daß es in der Regel bei dem besten

'Willen der Betreffenden kaum schneller, als geschehen, vorwärts gehen

kann. Auch am Oberklassenlesebuch soll gegenwärtig fleißig gearbeitet
und dessen Vollendung in nicht allzu ferne Zeit hinausgerückt werden.

Das Aufgabenbüchlein im Rechnen für die zweite Schulstufe ist
jetzt auch fertig gedruckt und wird hoffentlich jedem Lehrer, der es

gebraucht, Freude machen. Dasselbe kann in 3 Heften für das 4.,
5. und 6. Schuljahr, zu 10 bis 15 Np. das Heft, oder zusammen-

gebunden für 40 Np- in der Schulbuchhandlung Antenen in Bern
bereits bezogen werden. Am gleichen Ort, sowie auch in der Buch-
druckcrei Wyß oder bei dem Verfasser ist nun auch das 1. Heft
des Uebungsbuches für den geometrischen Unterricht an Sekundär-

schulen, parthieuweise von wenigstens 10 Exemplaren zu 80 Rp.
das Heft und einzeln zu 1 Fr., gebunden, zu haben. Dasselbe enthält
die geometrische Formenlehre und Berechnung der Flächen und Körper

für die untern Klassen an Sekundärschulen. Da es noch einige Zeit
anstehen kann, bis ein ähnliches Lehrmittel für die Primärschulen

erstellt sein wird, so ist dasselbe einstweilen auch für vorgerücktere
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Schüler an obern Primärschulen branchbar und wird gewiß manchem

Lehrer willkommen sein. Tie übrige» 3 Hefte, mehr die systematische
Geometrie und den Schlüssel enthaltend, sollen noch vor dein Beginn
der Winterschule ebenfalls nachrücken und zu gleichem Preise verkauft
werden. Wenn es hiemit länger gelt, als dem Verfasser selbst lieb
sein kann, so trifft denselben keine Schuld, indem wegen den vielen

Figuren der Druck durch den Graveur verspätet worden ist.
So geht es also nach altem Bernerbrauch in allen Dingen, zwar

etwas langsam, vorwärts, aber es geht doch und am Ende kommen

wir nach und nach in den Besitz von allen den nothwendigen Lehr-

Mitteln, welche ein ersprießliches und wohleingerichtetes Schulwesen

bedingen. Unsere lieben Brüder und Miteidgenoffen dort in Zürich,
die bald wegen Anschauungsunterricht und bald wegen den Lesebüchern

sich gegenseitigem den Haaren liegen, haben, um ebenfalls zu innen
Lcbrmitteln zu gelangen, einen von dem unsern grundverschiedenen

Weg eingeschlagen. Wer erinnert sich nicht noch, wie Einem der

Mund wässerig gemacht wurde, als im Laufe des Jahres 1802 in
den verschiedenen Zeitungen, namentlich in der schweizerischen Lehrer-

zeitung, sämmtlich? Lehrmittel eines nach dem andern für die ver-

schicdenen Fâcher der Primär- und Sekundärschule des Kantons Zürich
mit hübschen Preisen, ähnlich wie etwa Eisenbahnarbeiten ausgeschrieben

werden, in Konkurren; gesetzt worden sind? Die Pflichtenhcfte

waren aber nach allen Seiten hin so verklausulirt und verbarrikadirt,
daß, wie es scheint, Niemand gar fast Lust bezeigte, in die ausgc-
worfenen Angel zu beißen, wenigstens, so verlautet es, soll bei der

ganzen Sache trotz allem Lärm gar dichts Erkleckliches herausgekommen

sein. So waren wir Bcrncr also, dieses Mai wenigstens, die

Klügeren, obschon sie sonst bekanntermaßen dort in Zürich nicht vor
den Kopf geschossen sind und die Weisheit löffelweise ein- und aus-
zuschöpfen pflegen, und wellen uns freuen, daß diese sonst so verpönte

Lehrmittelkommission, diese „ K o m m a s e tz e r ", wie man sie wohl
auch schon spottweise zu nennen beliebte, schon so Manches zu Stande

gebracht hat, worauf wir mit Recht stolz sein dürfen.

Thurgau. Den tl. Juli hielt der hiesige Kantonallehrerverein
seine ordentliche Jahresversammlung in Kreuzlingen. Von 250 Mit-
gliedern, die der Verein zählt, waren nicht weniger als circa 230 an-
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wcsend. Tas Haupttraktaudum bildete die von sämmtlichen Bezirks-
konfercnzen behandelte Frage: Welche Abänderungen des
th u rg. Schulgesetzes sind wûn schb ar und a n s führ -
bar? — Die sachbezüglichen Referate enthielten mehr als 30 Ab-
änderungsanträge. In Bezug auf das Alter des Kindes, das in
die Schule treten soll, war man der Ansicht, daß die Schule mehr
wirken könnte, wenn das Kind statt nach vollendendem fünften, erst

nach zurückgelegtem sechsten Altersjahre in die Schule aufgenommen
und dann selbstverständlich auch der Austritt um ein Jahr verschoben

wurde, und in Betreff der Schulzeit wünschte man, daß für alle

Schulen -by Schulwochen per Jahr festgesetzt werden möchten. An-
gesichts der Thatsache, daß die Besoldung von zwei Dritteln der

thurgauischen Lehrer unter Fr. 600 steht, suchte man eine Erhöhung
derselben anzustreben. Ueber das hiebei einzuschlagende Verfahren machte

sich die Ansicht geltend, daß die bisherige Besoldung für neu aus
dem Seminar ausgetretene Lehrer noch genügen könnte und daß die

Erhöhung für den genwärtigen Zeitpunkt fast ausschließlich in Ver-
abreichung von höhern Altcrsznlagen bestehen sollte. Die dadurch

entstehenden Mehrausgaben müßten vom Staate bestritten werden.

Patentprüfung.
Der Direktor der Erziehung hat die Prüfung der Bewerber um

Patente zu Lehrstellen an bernischen Sekundärschulen, Realschulen und

Progymnasien auf den 20. und 21. hevent. 22.) September nächsthin

angeordnet.
Die Bewerber müssen das 2V. Altersjahr zurückgelegt haben.

Sie haben sich 14 Tage vor der Prüfung bei der Erziehungsdirektion
schriftlich anzumelden und die Fächer genau zu bezeichnen, in denen

sie geprüft werden wollen; Anmeldungen, welche nach dem Termin
einlangen, werden nicht angenommen. Der Anmeldung sind folgende

Schriften beizulegen: 1) ein Tausschein; 2) ein Hcimathschein oder

ein gleichbedeutendes Aktenstück; 3) ein Zeugniß über die bürgerliche

Ebrenfähigkeit, sowie über gute Leumden; 4) ein kurzer Abriß des

Bildungsganges des Bewerbers, unter Beifügung von Zeugnissen;

5) im Fall der Bewerber schon als Lehrer angestellt war, ein Zeug-
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